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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §34 Abs8;

Rechtssatz

Es besteht weder eine gesetzliche noch eine sittliche Verp4ichtung, somit keine Zwangsläu7gkeit, seinem Kind über

den Besuch einer allgemein bildenden Schule in Österreich hinaus die Möglichkeit zu scha<en, eine gleichartige Schule

im Ausland zu besuchen (Hinweis E 28.4.1987, 85/14/0008).
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